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Protokoll der Standeskommission 

des Kantons Appenzell l. Rh. 

vom 9. Mai 1989 Nr. 749 

Frauenstimmrecht/ Bezirke/ Politische Gruppierungen 
Standeskommission 

Die Standeskommission hat sich bereits an der Sitzung vom 1. Mai 1989 
(Prot. Nr. 673) über die Frauenstimmrechtsfrage unterhalten, nachdem 
die Landsgemeinde von Appenzell A.Rh. der Einführung des Frauenstirnm
und Wahlrechtes zugestimmt hatte. Aufgrund dieser Diskussion hat sich 
Landammann C. Schmid mit den politisch relevanten Gruppierungen (Arbeit
nehmer, Gewerbe, Bauernverband, CVP und GFI) sowie den Bezirken in Ver
bindung gesetzt und diese angefragt, ob sie einer Einladung der Standes
kommission Folge leisten würden, um die Situation des Frauenstimmrechtes 
in unserem Kanton nach dem Entscheid von Appenzell A.Rh. zu beurteilen 
und gegebenenfalls das weitere Vorgehen zu besprechen. 

Landammann C. Schmid teilt heute mit, alle Bezirkshauptleute und Grup
pierungen hätten sich mit einer solchen Konferenz einverstanden erklärt 
und würden eine solche ausdrücklich begrüssen. Es gehe nun darum, den 
Termin und die Traktandenliste festzulegen. Im weiteren gibt Landammann 
C. Schmid bekannt, Carl Wunderli habe mit Schreiben vom 8. Mai 1989 eine 
Initiative zur Einführung des Frauenstimmrechtes eingereicht und ersuche 
die Standeskommission, an der Landsgemeinde 1990 darüber abstimmen zu 
lassen. 

Die Standeskommission nimmt von dieser Mitteilung Kenntnis und setzt 
sich mit der Frauenstimmrechtsfrage nochmals eingehend auseinander. Sie 
hält dabei fest, dass der Hintergrund dieser Besprechung darin liegt, 
seitens der Standeskommission kund zu tun, dass in Appenzell I.Rh. die 
Frauenstimm- und Wahlrechtsfrage nicht aufs Eis gelegt wird. Dieser 
Schritt kann geeignet sein, die staatsrechtliche Beschwerde von Frau 
Rohner zu stoppen, bzw. das Bundesgericht zu veranlassen, bei deren Hän
gigkeit eine gemächlichere Gangart bei der Behandlung dieser Beschwerde 
einzuschalten. Wie Landammann C. Schmid erfahren hat, wäre Frau Rohner 
bereit, ihre Beschwerde zu stoppen, wenn seitens der Standeskommission 
hinsichtlich der Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechtes an der 
Landsgemeinde 1990 etwas unternommen wird. Das beabsichtigte Vorgehen 
kann zudem dazu geeignet sein, Einzelvorstösse wie die Initiative von 
Carl Wunderli zurückzuhalten, die möglicherweise kontraproduktive Wir
kung haben könnten. Auch ist die Standeskommission heute eher der Meinung, 
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dass dem Kanton Appenzell I.Rh. die Einführung des Frauenstimm- und 
Wahlrechtes eher auf dem gerichtlichen als auf dem politischen Wege 
aufoktroyiert werden könnte. Aus all diesen Gründen sollte die Angele
genheit möglichst beförderlich behandelt werden. Es wird beschlossen, 
die erwähnten Bezirkshauptleute und politischen Parteien auf Dienstag, 
6. Juni 1989, 17.00 Uhr, in den kleinen Rats-Saal zu dieser Besprechung 
einzuladen. Sie sieht für diese Zusammenkunft folgende Traktanden vor: 

1. Begrüssung 

2. Lagebeurteilung aus der Sicht der Teilnehmer 

3. Lagebeurteilung aus der Sicht des Bundes 

4. Weiteres Vorgehen 

4.1. Zeitpunkt einer Landsgemeindevorlage 

4.2. Trägerschaft eines Vorstosses (Standeskommission/ Gruppie-
rungen) 

Die Ratskanzlei wird beauftragt, die Bezirkshauptleute und oben ange
führten Gruppierungen einzuladen. Im weiteren ist Carl Wunderli der 
Eingang der Einzelinitiative zu bestätigen. Es ist ihm auch bekannt 
zu geben, dass sich die Standeskommission in dieser Angelegenheit mit 
den Bezirkshauptleuten und den politischen Gruppierungen trifft. 



00 Der Landammann 
des Kantons Appenzell I.Rh. 

, 'lh. l'-i' ----
"' 9050 Appenzell, 5. Mai 1989 

Lagebeurteilung Frauenstimmrecht 

Einladung der politischen Gruppierungen und der Bezirke 

Hochgeachteter Herr Landammann, 

Hochgeachtete Herren von der Standeskommission, 

wie Ihnen im Brief der Ratskanzl vom 4. Mai a.c. bereits 

mitgeteilt worden ist, habe ich veranlasst, dass alle po -

1 sch relevanten Gruppierungen (Arbeitnehmer, Gewerbe, 

Bauernverband, CVP und GfI) sowie die Bezirke angefragt wor

den nd, ob sie einer Einladung der Standeskommission 

Folge isten würden, um in einer Zusammenkunft die Situa -

tion nach dem Entscheid von Appenzell A.Rh. zu beurteilen 

und gegebenenfalls das weitere Vorgehen zu besprechen. 

Alle Gruppierungen und alle Bezirkshauptleute sind mit ei

ner solchen Konferenz einverstanden und begrüssen sie aus -

drücklich. 

Hintergrund eses Schrittes ist Ueberzeugung, dass die 

Standeskommission so bald wie möglich nach aussen kundtun 

muss, dass in Appenzell I.Rh. die Frauenstimm- und Wahlrechts

frage nicht aufs Eis gelegt wird. Dieser Schritt kann geeig

net sein, die staatsrechtliche Beschwerde von Frau Rohner zu 

stoppen, bzw. das Bundesgericht zu veranlassen, i deren 

Hängigkeit ne gemächlichere Gangart in der Behandlung die

ser Beschwerde einzuschalten und nicht, wie bei der Gerichts

öffentlichkeit geschehen, zu entscheiden, obwohl eine ent

sprechende Vorlage an die Landsgemeinde bereits vor dem 

Grassen Rate lag. 
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Ausserdem kann dieser Schritt geeignet sein, Einzelvor -

stösse zurückzuhalten, die möglicherweise kontraproduktiv 

sein würden. Dies ist denn auch der Grund dafür gewesen, 

dass ich Herrn Hauptmann Walter Koller mein Einverständ -

nis zu seinem Artikel in der Samstagsausgabe des AV/OA 

gegeben habe, obwohl die Standeskommission noch nicht über 

die Einladung entschieden hatte. 

Als Traktanden dieser Zusammenkunft stelle ich mir fol -

gende vor: 

1. Begrüssung 

2. Lagebeurteilung aus Sicht der Teilnehmer 

3. LagebeurteiJung aus der Sicht des Bundes 

4. Weiteres Vorgehen: 

A. Zeitpunkt ner Landsgemeindevorlage 

B. Trägerschaft nes Vorstosses (StK/Gruppen) 

Letzten Endes wird das Datum festz egen sein. 

Ich bitte Sie um Kenntnisnahme und bin Ihnen dankbar, wenn 

wir anlässlich 

handeln könnten. 

nächsten Sitzung dieses Traktandum be -

Mit freundlichen Grüssen 

C. Schmid 

Geht an: die Mitglieder der Standeskommission 

die Ratskanzlei 



CARL WUNDERLI 
Schitter 982 * CH-9413 OBEREGG 

Ihr Schreiben vom: 
Your letter dated: 

Ihre fef.: 
Your ·ef.: 

9050 Appenzell 
---------

Unsere Ref.: 
Our ref.: WU/se 

Initiative: Einführung Frauenstimmrecht 

Sehr geehrte Herren, 

hiermit ersuche ich Sie an der Landsgerreinde 1990 

über die Einführung des Frauenstimmrechtes im Kanton 

Innerrhocien abstimmen zu lassen. 

mit freundlichen Grüssen 

9. M ,ö. l if1:9 

Datum: 
Date: 8 • 5 • 89 

------------------------------------------------



00 Ratskanzlei 
des Kantons Appenzell I. Rh. 

Telefon 071/8713 73 

Frauenstimmrecht/ Weiteres Vorgehen 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Herren 

9050 Appenzell, 3. Mai 1989 

An die Mitglieder der 
Standeskommission des 
Kantons Appenzell I.Rh. 

Wir haben an der Sitzung vom 1. Mai 1989 darüber gesprochen, 
dass inbezug auf die Frauenstimmrechtsfrage demnächst eine Lage
beurteilung und ein Entscheid über das weitere Vorgehen gefasst 
werden müsse. Landammann C. Schmid hat sich diesbezüglich mit uns 
nochmals in Verbindung gesetzt und aus diesem Gespräch hat sich 
folgendes ergeben: 

Landammann C. Schmid wird der Standeskommission an der nächsten Sitzung 
vorschlagen, dass die Angelegenheit mit den politisch tätigen Grup
pierungen besprochen werden soll. Um allfälligen Ungereimtheiten zu
vorzukommen, ist der Unterzeichnete beauftragt worden, den Gruppierungen 
mitzuteilen, dass sich die Standeskommission an der nächsten Sitzung mit 
dieser Frage auseinandersetzen werde und dass sie sehr wahrscheinlich 
demnächst zu einer diesbezüglichen Besprechung eingeladen werden. 

Wir möchten Sie über diesen Schritt von Landammann C. Schmid orien
tieren, damit Sie, wenn Sie darauf angesprochen werden, davon Kenntnis 
haben. 

Wir bitten um Kenntnisnahme und grüssen Sie freundlich. 

Ratskanzlei Appenzell I.Rh. 
Der Ratschreiber: 

\,:\~ 
F. reitenmoser 









Protokoll der Standeskommission 
des Kantons Appenzell l. Rh. 

vom 6. Juni 1989 Nr. 866 

Frauenstimmrecht/ Lagebeurteilung 
Standeskommission/ Bezirke/ Gruppierungen 

Besprechung vom 6. Juni 1989 

Vorsitz: 

Standeskommission: 

Bezirk Appenzell: 

Bezirk Schwende: 

Bezirk Rüte: 

Landammann C. Schmid 

Landammann B. Graf 
Statthalter H. Manser 
Säckelmeister Ch. Fässler 
Landeshauptmann J. Inauen 
Bauherr E. Neff 
Landesfähnrich P. Zeller 
Armleutsäckelmeister J. Sutter 
Zeugherr H. Breu 

Hauptmann W. Schlepfer 

Hauptmann E. Dörig 

Ratsherr F. Mock 

Bezirk Schlatt-Haslen: Hauptmann W. Koller 

Bezirk Ganten: 

Bezirk Oberegg: 

Arbeitnehmervereini
gung Appenze 11 : 

Arbeitnehmervereini
gung Oberegg: 

CVP Appenze ll I. Rh. : 

Bauernverband Appen
ze 11 : 

Hauptmann J. Holderegger 

Hauptmann W. Breu 

a. Hauptmann R. Rusch 

Präs. E. Bischofberger 

Kantonsrichter E. Nisple 

Hauptmann A. Neff 

Bauernverband Oberegg: Ratsherr W. Bischofberger 
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Gewerbeverband Appen-
zell: Präs. M. Kaufmann 

Gewerbeverband Oberegg: Bezirksrichter R. Bischofberger 

Gruppe für Innerrhoden: Präs. J. Manser 

Protokoll: 

Zeit: 

1. Begrüssung 

Ratschreiber F. Breitenmoser 

17.00 - 18.10 Uhr 

In seiner Begrüssung dankt der Vorsitzende allen eingeladenen Bezirks
hauptleuten und den Vertretern der politischen Gruppierungen für die 
lückenlose Vertretung an dieser Lagebeurteilung. Er weist darauf hin, 
nach dem positiven Entscheid der Landsgemeinde von Appenzell A.Rh. 
erachte es die Standeskommission für richtig, eine Lagebeurteilung 
vorzunehmen und das weitere Vorgehen möglichst breit abgestützt zu 
besprechen. Er führt im weiteren an, die Standeskommission wäre dank
bar, wenn die Konferenz den Vorschlag akzeptieren könnte, der Lands
gemeinde 1990 die Vorlage über das Frauenstimmrecht zu unterbreiten. 
Dabei sollten nach Auffassung der Standeskommission die Initiative 
Wunderli und die staatsrechtliche Beschwerde von Frau Rohner insofern 
möglichst wenig Beachtung finden, als man sich durch diese beiden 
Vorstösse materiell nicht zu sehr unter Druck setzen lasse. 

Lagebeurteilung aus der Sicht der Teilnehmer 

In Bezug auf die Lagebeurteilung aus der Sicht der Teilnehmer ergibt 
sich folgendes Bild: 

Bezirk Appenzell: 

Der Bezirksrat Appenzell hat bei den Ratsherren eine Umfrage gestartet. 
Von den 19 verschickten Fragebogen sind deren 13 retour gesandt worden. 
7 Ratsherren haben sich für die Vorlage im Jahre 1990, 4 Ratsherren für 
1991 ausgesprochen. In Bezug auf die Trägerschaft wird die Standeskom
mission mit dem Grassen Rat unter möglichst breiter Abstützung als richtig 
erachtet. 

Bezirk Schwende: 

Die mehrheitliche Auffassung des Bezirksrates Schwende geht dahin, dass 
man sich zwar nicht zu etwas zwingen lassen sollte, dass aber doch mög
lichst rasch vorangegangen werden soll. Zudem sollten die formalen Aspekte 
wie Stimmrechtsausweis, Landsgemeindeplatz etc. möglichst abschliessend 
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beurteilt werden. Im weiteren sollten innerhalb der Bezirke und Gruppie
rungen selbst möglichst viele Aktivitäten gepflegt werden. Zudem ist es 
wichtig, dass die Landsgemeinde nicht in Frage gestellt wird. 

Bezirk Rüte: 

Der Bezirksrat Rüte sieht eine Vorlage 1990 unter der Trägerschaft der 
Standeskommission. 

Bezirk Schlatt-Haslen: 

Eine Abstimmung im Jahre 1990 ist unumgänglich. Die Standeskommission 
sollte voraus gehen und die Gruppierungen sollten sich anschliessen. 

Bezirk Gonten: 

Keine offizielle Stellungnahme. Aber aufgrund von Vorgesprächen wird der 
Vorlage im nächsten Jahr eine Chance eingeräumt. 

Bezirk Oberegg: 

Das Thema konnte noch an keiner Sitzung des Bezirksrates behandelt wer
den, doch beurteilt man die Vorlage im Jahre 1990 eher negativ. 

Arbeitnehmervereinigung Appenzell: 

Die Meinung des Präsidenten sieht klar eine Vorlage im Jahre 1990 unter 
der Trägerschaft von Grossen Rat und Standeskommission verbunden mit der 
notwendigen Oeffentlichkeitsarbeit. 

Arbeitnehmervereinigung Oberegg: 

Eine Umfrage in der Kommission hat ergeben, dass die Meinungen in 
Bezug auf den Zeitpunkt auseinandergehen. 

CVP Appenzell I.Rh.: 

Der Vorstand der CVP erachtet die Vorlage im Jahre 1990 als richtig. Zu 
beachten sind auch die Initiative und die staatsrechtliche Beschwerde, 
wobei die Standeskommission bzw. der Grosse Rat die entsprechende Initia
tive ergreifen soll. 

Bauernverband Appenze 11: 
4 

Eine Vorlage wird unumgänglich sein, allenfalls wäre eine solche im 
Jahre 1991 möglich. 
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Bauernverband Oberegg: 

Nach dem Entscheid von Appenzell A.Rh. wird die Vorlage nicht zu umgehen 
sein. 

Gewerbeverband Appenzell: 

Die klare Mehrheit des Vorstandes spricht sich für eine Vorlage im 
Jahre 1990 aus, wobei Standeskommission und Grosser Rat unter breiter 
Unterstützung der Gruppierungen vorausgehen sollen. 

Gewerbeverband Oberegg: 

Eine unverzügliche Vorlage scheint richtig. 

Gruppe für Innerrhoden: 

Es wird als richtig erachtet, dass der Landsgemeindemann frei entschei
den kann und es wird der Vorlage im Jahre 1990 ein echte Chance einge
räumt. 

3. Diskussion 

Zu Beginn der Diskussion stellt der Vorsitzende fest, dass sich eine 
Mehrheit der Anwesenden für das Jahr 1990 unter der Trägerschaft der 
Standeskommission und des Grossen Rates mit breiter Abstützung der 
Bezirke und der Gruppierungen ausgesprochen hat. Die staatsrechtliche 
Beschwerde wird als kontraproduktiv erachtet. In Bezug auf den Stimm
rechtsausweis ist bereits im Jahre 1982 festgelegt worden, dass der 
Landsgemeindedegen für die Männer bleibt, während den Frauen ein Aus
weis ausgehändigt wird. Der Landsgemeindeplatz ist zweifellos genügend 
gross. 

In der Diskussion wird noch zu folgenden Punkten Stellung genommen: 

Im Jahre 1981/82 wurden grosse Anstrengungen in Bezug auf Oeffent
lichkeitsarbeit unternommen, welche ein schlechtes Ergebnis auswiesen. 
Es erscheint richtig, aber auch nicht notwendig, bei der neuen Vorlage 
nichts Derartiges zu unternehmen. Es sollte vor allem in den Gruppie
rungen diskutiert und debattiert werden, wobei insbesondere auch den 
Jugendlichen die notwendige Beachtung geschenkt werden sollte. An den 
Bezirken und im Kanton sollten die Politiker den entsprechenden Einla
dungen Folge leisten, sich4aber nicht selbst anbieten müssen. 

Es wird als möglich erachtet, dass je klarer und rascher eine Vorlage 
der Standeskommission bzw. des Grossen Rates vorliegt, umso eher eine 
Chance besteht, dass kein Entscheid des Bundesgerichtes erfolgt bzw. 
die Beschwerde sistiert und die Initiative zurückgezogen wird. Es ist 
diesem Moment die notwendige Beachtung zu schenken, damit möglichst 
frei entschieden werden kann. 
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4. Lagebeurteilung aus der Sicht des Bundes 

Nach Auffassung des Vorsitzenden ist seitens des Bundesrates bzw. des 
Parlamentes in den nächsten fünf Jahren nichts zu erwarten. Dagegen 
ist ein Entscheid des Bundesgerichtes wegen der staatsrechtlichen 
Beschwerde weit eher in Anschlag zu nehmen. 

5. Weiteres Vorgehen 

Aufgrund der Diskussion ist klar, dass so schnell als möglich weitere 
Schritte zu unternehmen sind. Es ist eine Vorlage der Standeskommission 
zu verfassen und es ist der Landsgemeinde 1990 die entsprechende Vorlage 
zu unterbreiten, unabhängig davon, ob Initiative und staatsrechtliche 
Beschwerde zurückgezogen bzw. sistiert werden. 

In Bezug auf das unmittelbare weitere Vorgehen wird angeregt, dem 
nächsten Grassen Rat das Ergebnis dieser Besprechung mitzuteilen und 
zu eröffnen, dass die Standeskommission dem Grassen Rat an der Gal
lenrats-Session 1989 eine entsprechende Vorlage unterbreiten werde. 
Die anwesenden Vertreter der Bezirke und der Gruppierungen äussern 
sich zu diesem Vorgehen wie folgt: 

Hauptmann W. Schlepfer 

Vorgehen und Zeitpunkt scheinen richtig. 

Hauptmann E. Dörig 

Der Bezirksrat kann dieses Vorgehen durchaus unterstützen. 

Ratsherr F. Mock 

Einverstanden 

Hauptmann W. Koller 

Einverstanden 

Hauptmann J. Holderegger 

Einverstanden 

Hauptmann W. Breu 

Einverstanden 

a. Hauptmann R. Rusch 

Einverstanden 
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E. Bi schofberger 

Einverstanden 

Kantonsrichter E. Nisple 

Ein klares Ja für Vorgehen und Zeitpunkt 

Hauptmann A. Neff 

Einverstanden 

Ratsherr B. Bischofberger 

Einverstanden 

M. Kaufmann 

Einverstanden 

Bezirksrichter R. Bischofberger 

Einverstanden 

J. Manser 

Wenn unumstössliche Vorlage, dann einverstanden 

6. Schlussbemerkung 

Der Vorsitzende stellt ein allseitiges Einverständnis für das weitere 
Vorgehen fest, welches Ergebnis dem Grossen Rat am 13. Juni 1989 auch 
mitgeteilt werden soll. Im weiteren soll vor dem Grossen Rat der Oef
fentlichkeit bzw. den Medien lediglich mitgeteilt werden, das Ergeb-
nis der Lagekonferenz bestehe darin, dass nach Abwägen aller erheblichen 
Umstände der Landsgemeinde 1990 eine entsprechende Vorlage unterbreitet 
werden soll. 

Namens Landammann und Standeskommission 
Der reg. Landammann: Der Ratschreiber: 

C. Schmid F. Breitenmoser 
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Zuges te 11 t am: 2 2. Jm1i 1989 
Geht an: 
- Bezirkshauptleute von Appenzell !.Rh. 
- Arbeitnehmervereinigung4AI 
- CVP AI 
- Bauernverband AI 
- Gewerbeverband AI 
- Gruppe für Innerrhoden 
- Gewerbeverband Oberegg 
- Arbeitnehmervereinigung Oberegg 
- Bauernverband Oberegg 



00 Landammann und Standeskommission 
des Kantons Appenzell I. Rh. 

9050 Appenze!L 

An die 
- Bezirkshauptleute von 

Appenze 11 I. Rh. 
- Arbeinehmervereinigung AI 
- CVP AI 
- Bauernverband AI 
- Gewerbeverband AI 
- Gruppe für Innerrhoden 
- l\ i,',,,:"-"'\,, Cv,~ ,\ ~ t,•\"- ' \ ~\ 

~ i \ f,'., 
.- "-\< c,.,\f'...::'-"\ -,," \..._,.._ 1h.. \.'\0-- ·- \ '-" 

c) 

Einladung/ Frauenstimmrecht/ Lagebeurteilung 

Sehr geehrte Hauptleute 
Sehr geehrte Präsidenten 

Namens und im Auftrage von Landammann und Standeskommission teilen wir 
Ihnen mit, dass die Standeskommission am 9. Mai 1989 beschlossen hat, 
einen Vertreter der Bezirke und der politischen Gruppierungen des Kantons 
Appenzell I.Rh. zu einer Besprechung hinsichtlich der Lagebeurteilung und 
des weiteren Vorgehens in Sachen Frauenstimm- und Wahlrecht im Kanton Ap
penzell I.Rh. einzuladen. Die Standeskommission hat diese Konferenz auf 

Dienstag, 6. Juni 1989, 17.00 Uhr, 
Kleiner Rats-Saal, Rathaus 

festgelegt. Sie sieht dabei die Behandlung folgender Traktanden vor: 

1. Begrüssung 

2. Lagebeurteilung aus der Sicht der Teilnehmer 

3. Lagebeurteilung aus der Sicht des Bundes 

4. Weiteres Vorgehen 

4.1. Zeitpunkt einer Landsgemeindevorlage 

4.2. Trägerschaft eines Vorstosses 

Wir laden Sie zu dieser Konferenz höflich ein und hoffen, dass Sie dieser 
Einladung Folge leisten können. Sollte es Ihnen selbst nicht möglich sein, 
daran teilzunehmen, ersuchen wir Sie, einen Vertreter zu bestimmen. 
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Wir grüssen Sie, sehr geehrte Hauptleute, sehr geehrte Präsidenten, mit 
vorzüglicher Hochachtung. 

Namens Landammann und 

Der r~:n: 
C. Schmid 

Standeskommission 
Der Ratschreiber: 

F.1e~t~ 



Veriassungsrats-Session 19dl 

P r o t o k o 1 1 

der 

Verhandlungen des Grassen Rates des Kantons Appenzell I. Rh. an der ordern:

lichen Gallenrats-Session vom 23. November 1981 im Rathaus Appenzell 

Vorsitz: 

Zeit: 

Anwesend: 

Protokoll: 

Landammann Dr. J.B. Fritsche 

09.00 

14.00 

18.30 

12.00 Uhr 

18.00 Uhr 

20.45 Uhr 

Vormittag: 61 
Nachmittag: 61 

Ratsmitglieder 
Ratsmitglieder 

57 Ratsmitglieder Abend: 

Ratschreiber F. Breitennoser / R. Keller 

Es gelangten folgende Geschäfte zur Behandlung: 

1. Eröffnung 

2. Protokcll der Sitzung vom 15. Juni 1981 

3. Voranschlag für den Kanton Appenzell I. Rh. und für die Verwal
tungen des Innern Landes für das Jahr 1982 

4. Grossratsbeschluss betreffend die Festsetzung der Personal
steuer und des Steuerfusses für die Steuern des Kantons Ap
penzell I.Rh. für das Jahr 1982 

5. Grossratsbeschluss betreffend die Festsetzung der Personal
steuer und des Steuerfusses für die Steuern des Innern Landes 
für das Jahr 1982 

6. Landsgemeindebeschluss betreffend Revision der Art. 7 und 4d 
der Kantonsverfassung (Initiativrecht) 

7. Landsgemeindebeschluss betreffend Revision von Art. 16 der Kan
tonsverfassung (Frauenstimmrecht) 

8. Gesetz über die öffentlichen Ruhetage 

9. Verordnung betreffend explosionsgefährliche Stoffe 

10. Grossratsbeschluss betreffend Revision der Besoldungsverordnung 

11. Grossratsbeschlu~s betreffend Revision der Verordnung zum 
Schulgesetz 

Seite 

') 

4 

')"1 

37 

40 

47 

55 

12. Grossratsbeschluss betreffend Revision der Verordnung über 56 
das Halten von Hunden 

13. Grossratsbeschluss betreffend Revision der Gebührenverordnung 6U 
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7. 

Landsgemeindebeschluss betreffend Revision von Art. 16 der Kantonsver
fassung (Frauenstimmrecht) 

Landammann Dr. J.B. Fritsche, Referent 
Anlässlich der diesjährigen Neu- und Alträt-Session habe ich über die Tätig
keit der Kommission, die sich mit der Frage der Einführung des Frauensti~m
und Wahlrechtes zu befassen hatte, Bericht erstattet. Ich habe damals ausge
führt, dass diese Kommission zusammen mit der Standeskommission den aufge
worfenen Fragen weiterhin ihre Beachtung schenken und an der Gallenrats
Session dem Grassen Rat entsprechende konkrete Vorschläge bekanntgeben wer
de. Da Ihnen zum vorliegenden Geschäft eine umfangreiche Botschaft der Stan
deskornmission zugestellt worden ist, werde ich mich in meinem Eintretensre
ferat auf die wesentlichen Punkte und grundsätzlichen Ueberlegungen be
schränken. 

Die Standeskommission - unterstützt durch die Frauenstimmrechtskommission 
beantragt dem Grassen Rat, der Landsgemeinde 1982 die Einführung des 
Frauenstimm- und Wahlrechtes im befürwortenden Sinne zu unterbreiten. Wir 
sind uns bewusst, dass die Begeisterung für das Frauenstimmrecht nicht 
überall gross ist. Allerdings konnten wir auch feststellen, dass der grös
sere Teil unserer Bevölkerung grundsätzlich nicht dagegen ist. Viele Mit
bürger sind jedoch um die Erhaltung der Landsgemeinde in der traditionel
len Form besorgt. Die Standeskommission vertritt einstimmig die Heinung, 
unsere Landsgemeinde könne die mit der Einführung des Frauenstimmrechtes 
bedingten Aenderungen ohne Schaden ertragen. Insbesondere geben die Raum
verhältnisse auf dem Landsgemeindeplatz zu keinen Schwierigkeiten Anlass. 
Ausserdem ist das Ausmehren auch bei einer Beteiligung der Frauen noch mög
lich. Am Seitengewehr als Stir..mrechtsausweis der Männer soll selbstverständ
lich nichts geändert werden. Dagegen ist vorgesehen, für die Frauen einen 
Stimmrechtsausweis in der Form eines perforierten Abschnittes auf der Rück
seite des Landsgemeindewandates zu gestalten. Sollte eine Frau ins Kantons
gericht oder in die Standeskor:1..."Ilission gewählt werden, so darf ohne weiteres 
angenommen werden, dass sie sich am Landsgemeindesonntag der Hürde und Be
deutung dieses Tages entsprechend dunkel zu kleiden weiss. 

1{er jedoch der Einführung des Frauenstimmrechtes deshalb nicht mit Begei
sterung zustimmen kann, weil offenbar eine ansehnliche Zahl der Appenzel
lerfrauen und -töchter dieses Recht und diese Pflicht nicht wünscht, mag 
bedenken, dass es viele Frauen gibt, welche sich mangels Mitwirkungs- und 
~1itbestimmungsrechten in kantonalen Angelegenheiten ungerecht behandelt 
fühlen. Ich rufe Ihnen in Erinnerung, dass in beinah allen Lebensbereichen, 
insbesondere in der Familie, aber auch im Wirtschafts- und Arbeitsleben 
die Partnerschaft zwischen Hann und Frau zur Selbstverständlichkeit gewor
den ist. So tragen sehr viele Frauen in der Familie, in Unternehmungen, in 
öffentlichen und privaten Betrieben grosse Verantwortung und sind an wich
tigen Entscheiden massgebend beteiligt. Meines Erachtens wäre es eine vor
nerune Aufgabe der Männer, denjenigen Frauen, welche auch auf politischer 
Ebene zur Uebernahme vermehrter Aufgaben bereit sind, zu ihrem Recht zu 
verhelfen. Die.s selbst oder erst recht dann, wenn es sich bei diesen Frauen 
um eine Minderheit handeln sollte. 

NamP.ns Lariclam.nann und Standeskommission beantrage ich Ihnen, auf dieses 
Geschäft einzutreten und die Revision von Art. 16 der Kantonsverfassung 
der L.1ndsgew.:inde 1982 im befürwortenden Sinne zu unterbreiten. 
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Eintreten wird nicht bestritten. 
2 3 Q 

Ingress 

Keine Bemerkungen 

I. 

Art. 16 

Ratsherr H. Hanselmann-Appenzell 
In Abs. 1 wird zwischen "Landleuten beiderlei Geschlechts'' sowie den übri
gen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürgern unterschieden.Da für die 
Ausübung des Stimmrechtes in Kantons- und Gemeindeangelegenheiten ledig
lich das Schweizerbürgerrecht und nicht jenes des Kantons Appenzell I. Rh. 
Voraussetzung ist, schlage ich für Abs. 1 von Art. 16 KV folgenden Wort
laut vor: 

"
1

An Landsgemeinden und an Gemeindeversamr.üun6en sind alle im 
Kanton wohnhaften Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger 
stimmberechtigt, sofern sie das 20. Altersjahr vollendet ha
ben und im Stimmregister eingetragen sind." 

Landammann Dr. J.B. Fritsche 
Der Ausdruck "Landleute;' lässt sich historisch erklären. Gegen den Antrag 
von Ratsherr H. Hanselmann haben wir allerdings nichts einzuwenden. 

In der Abstimmung wird der Antrag von Ratsherr H. Hanselmann angenommen. 

Hauptmann J. Holderegger-Gonten 
Im Falle ·einer Annahme der zur Diskussion stehenden Vorlage könnten meines 
Erachtens Problemeinbezug auf die erstmalige Teilnahme der Frauen an den 
eine Woche nach der Landsgemeinde stattfindenden Bezirksversar=lungen ent
stehen, weil in dieser kurzen Zeitspanne wohl kaum die dazu notwendigen 
Vorbereitungsmassnahmen getroffen werden können. Ich erachte desi1alb den 
Erlass von entsprechenden Uebergangsbestimmungen als angebracht. 

Landammann Dr. J.B. Fritsche 
Der Landsgemeindebeschluss betreffend Revision von Art. 16 KV tritt gemäss 
Ziff. II. nach Annahme durch die Landsgemeinde und unter Vorbehalt der Ge
nehmigung durch die Bundesversammlung, die übrigens lediglich deklaratori
scher Natur ist, in Kraft. Somit müssen die Frauen bei Annahme des Frauen
stimmrechtes aufgrund des Wortlautes von Art. 16 KV an den eine h'oche spä
ter stattfindenden Bezirksversammlungen erstmals zugelassen werden. Aller
dings könnte Ziff. II. in dem Sinne abgeändert werden, dass die Revision 
von Art. 16 KV erst auf einen Zeitpunkt nach der Abhaltung der Bezirksver
samml~ngen in Kraft tritt. 

Ratsherr J. Sutter-Schwende 
Die Einladung der Stimmberechtigten zur Teilnahme an den Bezirksversammlun
gen erfolgt bekanntlich nicht persönlich, sondern durch amtliche Publika
tion. Die Sorge von Hauptmann J. Holderegger ist mir daher unverständlich. 

In der Abstimmung wird mit 39 zu O Stimmen beschlossen, die Revision von 
Art. lb der Kantonsverfassung mit der vom Grossen Rat vorgenommenen Aende
rung der Landsgemeinde im empfehlenden Sinne zu unterbreiten. 
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Ratsherr J. Brülisauer-Schlatt-Haslen 
Ich kann mich mit dieser Abstimmung nicht befreunden. Neines I::rachtens 
hätte darüber abgestimmt werden sollen, ob die Revision von Art. 16 KV 
der Landsgemeinde im befürwortenden oder ablehnenden Sinne unterbreitet 
werden solle und nicht, wer für oder gegen die Unterbreitung im befürwor
tenden Sinne ist. Ich stelle daher den Antrag, auf diesen Beschluss zu
rückzukommen. 

Ratsherr E. Wild-Schwende 
Hat die Standeskommission im Falle einer Ablehnung des Frauenstimmrechtes 
bereits schon einen nächsten Termin für die Behandlung dieses Themas fest
gesetzt? 

Landammann Dr. J.B. Fritsche 
Sollte die Einführung des Frauensti2.mrechtes von der Landsgemeinde 1982 
tatsächlich abgelehnt werden, so könnte eine sofortige ~euauflage dieser 
Frage mit gewissem Recht als Zwängerei betrachtet werden. 

In der Abstimmung wird der Rückkomrnensantrag von Ratsherr J. Brülisauer 
mit 27 zu 6 Stimmen abgelehnt. 



Landsgemeindebeschluss 

betreffend 

Revision von Art. 16 der Kantonsverfassung 

vom 

Die Landsgemeinde des Kantons Appenzell I. Rh., · 
in Revision der Verfassung für den Eidgenössischen Stand Appenzell 
I.Rh. vom 24. Wintermonat 1872, 

beschliesst: 

I. 

lUl 

2 4 1 

Der bisherige Art. 16 wird aufgehoben und durch folgenden neuen Wort
laut ersetzt: 

1 

') 

Art. 16 

An Landsgemeinden und an Gemeindeversammlungen sind alle im Kan-
ton wohnhaften Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger stir::..r;-ibe
rechtigt, sofern sie das 20. Altersjahr vollendet haben und im 
Stimmregister eingetragen sind. 

-\"om Stimmrecht ist ausgeschlossen, wer wegen Geisteskrankheit oder 
Geistesschwäche (Art. 369 ZGB) entmündigt wurde. 

3rn Gemeindeangelegenheiten üben die Stimmberechtigten ihre Rechte am 
politischen Wohnsitz aus. 

II. 

Dieser Beschluss tritt nach Annahme durch die Landsgemeinde und unter 
Vorbehalt der Genehmigung durch die Bundesversammlung in Kraft. 

Appenzell, 

Namens der Landsgemeinde: 

(Unterschriften) 



Betrifft: 

00 
Protokoll der Standeskommission 

des Kantons Appenzell 1. Rh. 

vom 6. Juni 1989 Nr. 871 

Frauenstimmrecht/ Stimmrechtsbeschwerde/ Grundsätzliches 
Th. Rohner, Appenzell / Standeskommission 

Die erste öffentlichrechtliche Abteilung des Schweizerischen Bundes
gerichtes lädt die Standeskommission mit Schreiben vom 26. Mai 1989 
ein, zu einer Stimmrechtsbeschwerde von Frau Theresa Rohner, Appenzell, 
vertreten durch Rechtsanwältin Hannelore Fuchs, Rosenbergstrasse 50, 
9000 St. Gallen, bis 27. Juni 1989 Stellung zu nehmen. 

Die Standeskommission nimmt von dieser Stimmrechtsbeschwerde, die zu 
erwarten war, Kenntnis und unterhält sich darüber, wie sie dieser be
gegnen will. Sie bespricht insbesondere auch die Frage, wie sich diese 
Beschwerde auf eine allfällige Vorlage der Angelegenheit an der Lands
gemeinde 1990 auswirken könnte und ob es allenfalls möglich wäre, eine 
Sistierung derselben zu erreichen, welche über Frau Rohner oder über das 
Bundesgericht möglich wäre. Es stellt sich auch die Frage, ob nicht für 
die Stellungnahme der Standeskommission ein Gutachten betreffend das 
Verhältnis von Art. 4 zu Art. 74 Abs. 4 BV erstellt werden sollte, wo
bei Landammann C. Schmid diesbezüglich erste Kontakte mit Ständerat 
Prof. R. Rhinow bereits gepflegt hat. 

In diese Ueberlegungen miteinzubeziehen ist selbstverständlich auch die 
von der Standeskommission auf heute 17.00 Uhr einberufene Lagekonferenz 
mit den Bezirkshauptleuten und den politischen Gruppierungen. 

Dabei ist davon auszugehen, dass auf politischer Seite (Bundesrat/Parla
ment) in den nächsten fünf Jahren wohl kaum ein Entscheid zu erwarten 
ist, welcher uns zwingen könnte, das Frauenstimmrecht einzuführen. An
ders steht es mit dem Bundesgericht, bei welchem die Frage völlig offen 
ist. Es ist im weiteren zu beachten, dass die Initiative Wunderli vor
liegt und die Beschwerde von Frau Rohner. 

Unter diesem Gesichtspunkt scheint es der Standeskommission richtig, die 
Frage in der Lagekonferenz zu besprechen, ob der Grosse Rat dahingehend 
orientiert werden solle. Die Standeskommission werde auf die Gallenrats
Session eine entsprechende Vorlage ausarbeiten, so dass darüber an der 
Landsgemeinde 1990 abgestimmt werden kann. Es erscheint der Standeskom
mission allerdings wichtig, wenn diese Initiative der Standeskommission 
breit abgestützt ist, so dass auch zu versuchen ist, in der Lagekonferenz 
mindestens einen persönlichen Konsens der Anwesenden zu erreichen. 
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Protokoll der Standeskommission 

In Bezug auf die Vorlage scheint es der Standeskommission durchaus möglich, 
auf jene des Jahres 1982 zurückzugreifen. Auch soll nach Auffassung der 
Standeskommission kein weiteres Verfahren in die Wege geleitet werden, 
wie es 1981/82 der Fall war. 

In Bezug auf die Beschwerde von Frau Rohner erscheint es der Standeskom
mission vorerst richtig, etwas Zeit zu gewinnen, um die notwendigen Ab
klärungen vorzunehmen. Sie möchte nämlich versuchen, mit der Versicherung, 
dass dem Gallenrat eine Vorlage unterbreitet wird, zu erreichen, dass 
sowohl Frau Rohner ihre Beschwerde als auch C. Wunderli seine Initiative 
zurückziehen. Allenfalls wird es notwendig sein, die entsprechende Vorlage 
der Standeskommission an den Grossen Rat schon frühzeitig zu veröffentli
chen. 

Aus diesem Grunde soll das Bundesgericht vorerst ersucht werden, für die 
Stellungnahme der Standeskommission eine Frist bis Ende August zu gewähren. 
Es wird sich dann zeigen, ob zum dannzumaligen Zeitpunkt das Gesuch um 
Sistierung des Verfahrens gestellt werden soll oder ob geltend gemacht 
werden soll, die Standeskommission habe den Auftrag für ein Gutachten 
erteilt. 



Betrifft: 

00 
Protokoll der Standeskommission 

des Kantons Appenzell l. Rh. 

vom 4. Juli 1989 Nr. 954 - 955 - 956 

954 

Liegenschaft RUti / Leistungen 1. Semester 1989 
Appenzell-Innerrhodische Kantonalbank 
Jahresbericht und Jahresrechnung 1988 / Betriebsbudget 1990 
Neu-Technikum, Buchs 

Frauenstimmrecht/ Stimmrechtsbeschwerde/ Fristerstreckung 
Theresa Rohner, Appenzell / Schweiz. Bundesgericht 

Mit Schreiben vom 27. Juni 1989 gibt die Appenzell-Innerrhodische 
Kantonalbank, 9050 Appenzell, die von ihr im 1. Semester 1989 erbrach
ten Leistungen inbezug auf die Liegenschaft RUti bekannt. 

Die Standeskommission nimmt hievon Kenntnis. 

955 
Mit Schreiben vom 22. Juni 1989 Ubermittelt die interstaatliche Inge
nieurschule Neu-Technikum Buchs, 9470 Buchs, den Jahresbericht und 
die Jahresrechnung pro 1988 sowie das Betriebsbudget fUr 1990. 

Die Standeskommission nimmt hievon Kenntnis. 

956 
Mit Schreiben vom 22. Juni 1989 teilt die Bundesgerichtskanzlei, 
1000 Lausanne 14, mit, dass dem Gesuch der Standeskommission vom 
16. Juni 1989 um Erstreckung der Vernehmlassungsfrist zur Stimm
rechtsbeschwerde von Frau Theresa Rohner entsprochen und die dies
bezügliche Frist bis zum 31. August 1989 erstreckt werde. 

Die Standeskommission nimmt von dieser Fristerstreckung Kenntnis und 
wird sich zur gegebenen Zeit eingehender mit der Stimmrechtsbeschwer
de von Theresa Rohner befassen. 

Die Standeskommission nimmt hievon Kenntnis. 
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